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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 18. Dezember 2013 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/68/448)] 

68/136. Vorbereitung und Begehung des zwanzigsten Jahrestags des 

Internationalen Jahres der Familie 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. Dezember 1989, 50/142 vom 

21. Dezember 1995, 52/81 vom 12. Dezember 1997, 54/124 vom 17. Dezember 1999, 

56/113 vom 19. Dezember 2001, 57/164 vom 18. Dezember 2002, 58/15 vom 3. Dezember 

2003, 59/111 vom 6. Dezember 2004, 59/147 vom 20. Dezember 2004, 60/133 vom 

16. Dezember 2005, 62/129 vom 18. Dezember 2007, 64/133 vom 18. Dezember 2009, 

66/126 vom 19. Dezember 2011 und 67/142 vom 20. Dezember 2012 betreffend die Ver-

kündung, die Vorbereitung und die Begehung des Internationalen Jahres der Familie sowie 

seines zehnten und zwanzigsten Jahrestags, 

 feststellend, dass die Vorbereitung und Begehung des zwanzigsten Jahrestags des In-

ternationalen Jahres der Familie 2014 eine nützliche Gelegenheit darstellt, um weitere 

Aufmerksamkeit auf die Ziele des Jahres zu lenken, auf allen Ebenen die Zusammenarbeit 

in Familienfragen zu verstärken und konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um auf Fami-

lien ausgerichtete Politiken und Programme im Rahmen eines integrierten und umfassen-

den Entwicklungskonzepts zu stärken, 

 feststellend, dass die die Familie betreffenden Bestimmungen in den Ergebnissen der 

großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen der neunziger Jahre und ih-

rer Folgeprozesse nach wie vor als Leitlinien für die Stärkung von auf die Familie ausge-

richteten Politik- und Programmbestandteilen im Rahmen eines integrierten und umfassen-

den Entwicklungskonzepts dienen, 

 sowie feststellend, dass es wichtig ist, familienorientierte politische Maßnahmen zu 

konzipieren, durchzuführen und zu überwachen, insbesondere in den Bereichen Armutsbe-

kämpfung, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, soziale Integration und Solidarität zwischen den Generationen, 

 in der Erkenntnis, dass die Familie die Hauptverantwortung für die Fürsorge und den 

Schutz von Kindern trägt und dass Kinder zur vollen und harmonischen Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit in einem familiären Umfeld und unter glücklichen, von Liebe und Ver-

ständnis geprägten Lebensumständen aufwachsen sollen, 
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 sowie in der Erkenntnis, dass Familienpolitik am wirksamsten ist, wenn sie auf die 

Familieneinheit und ihre Dynamik als Ganzes ausgerichtet ist, namentlich unter Berück-

sichtigung der Bedürfnisse ihrer Mitglieder, und feststellend, dass familienorientierte Poli-

tiken vor allem auf die Stärkung der Fähigkeit eines Haushalts zielen, der Armut zu ent-

kommen, finanzielle Unabhängigkeit sicherzustellen und die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu ermöglichen, um zu helfen, die Aufgaben der Familie zu bewältigen und die 

Entwicklung der Kinder zu fördern, und dass diese Politiken so gestaltetet sein sollten, 

dass sie diese Fähigkeit noch steigern, 

 sich dessen bewusst, dass die interinstitutionelle und regionale Zusammenarbeit in 

Familienfragen fortgesetzt werden muss, um die Leitungsgremien des Systems der Verein-

ten Nationen stärker für dieses Thema zu sensibilisieren, 

 in der Überzeugung, dass der Zivilgesellschaft, einschließlich Forschungsinstitutio-

nen und Hochschulen, im Hinblick auf die Ausarbeitung der Familienpolitik und den Auf-

bau familienpolitischer Kapazitäten eine Schlüsselrolle bei der Interessenvertretung, der 

Förderung, der Forschung und der Politikgestaltung zukommt, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der engen Zusammenarbeit der Sekretariats-

Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten mit den auf dem Gebiet der 

Familie tätigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, sowie von den 

Forschungsarbeiten und den Vorbereitungen für den zwanzigsten Jahrestag des Internatio-

nalen Jahres, 

 in Ermutigung der aktiven Rolle der Regionalkommissionen und Regionalorganisa-

tionen und in Anerkennung der Beteiligung der Zivilgesellschaft am Vorbereitungsprozess 

für den zwanzigsten Jahrestag des Internationalen Jahres, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
1
, 

 1. legt den Regierungen nahe, auch weiterhin alles daranzusetzen, die Ziele des 

Internationalen Jahres der Familie und seine Folgeprozesse zu verwirklichen und eine Fa-

milienperspektive in die nationale Politikgestaltung zu integrieren; 

 2. beschließt, während der neunundsechzigsten Tagung der Generalversammlung 

2014 eine Plenarsitzung der Begehung des zwanzigsten Jahrestags des Internationalen Jah-

res zu widmen, um die Rolle familienorientierter politischer Maßnahmen bei der Erarbei-

tung der Post-2015-Entwicklungsagenda zu erörtern; 

 3. bittet die Regierungen und die regionalen zwischenstaatlichen Institutionen, für 

systematischere nationale und regionale Daten über das Wohlergehen der Familien zu sor-

gen und konstruktive familienpolitische Maßnahmen festzulegen, einschließlich des Aus-

tauschs von Informationen über bewährte Politiken und Verfahren, und ihre Unterstützung 

zu gewährleisten; 

 4. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, das Jahr 2014 als ein Zieljahr zu 

betrachten, bis zu dem konkrete Anstrengungen unternommen werden, um das Wohlerge-

hen von Familien durch die Umsetzung wirksamer nationaler Politiken, Strategien und 

Programme zu verbessern, und die Fortentwicklung der Familienpolitik bei der Erarbei-

tung der Post-2015-Entwicklungsagenda gebührend zu berücksichtigen; 

 5. ermutigt die Mitgliedstaaten zur Förderung von Politiken zur Stärkung der so-

zialen Integration und der Solidarität zwischen den Generationen durch Investitionen in auf 

die Familie ausgerichtete Unterstützungsprogramme, unter anderem in Hilfsangebote auf 

dem Gebiet des Sozialschutzes, die Verhinderung des Missbrauchs älterer Menschen, den 

Schutz von Menschen mit Behinderungen, darunter insbesondere Kinder mit Behinderun-

_______________ 

1
 A/68/61-E/2013/3. 
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gen, und in generationenübergreifende Einrichtungen und generationenübergreifendes Ler-

nen, Freiwilligenprogramme für Jugendliche und ältere Menschen, Mentoring-Programme 

und Arbeitsplatzteilung; 

 6. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, weitere Anstrengungen zur Entwick-

lung geeigneter Politiken und Programme zu unternehmen, die an Familienarmut, sozialer 

Ausgrenzung und häuslicher Gewalt, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Genera-

tionenfragen ansetzen, und bewährte Verfahren auf diesen Gebieten weiterzugeben; 

 7. legt den Mitgliedstaaten ferner nahe, die die Erbringung von familienorientier-

ten Leistungen zu fördern, wie beispielsweise Wohnhilfe, Kindergeld, Altersrenten, Bar-

transfers, Sozialschutz, Sozialtransferprogramme und andere einschlägige Maßnahmen zur 

Minderung der Familienarmut und zur Verhütung der Weitergabe der Armut von einer Ge-

neration zur nächsten; 

 8. legt den Mitgliedstaaten nahe, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden In-

teressenträgern und im Einklang mit den nationalen Plänen und Politiken die Bestimmun-

gen für den Elternurlaub zu stärken, flexible Arbeitsregelungen für Beschäftigte mit Fami-

lienpflichten auszuweiten, die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der 

Frauen zu fördern, die Beteiligung der Väter an Familienaufgaben zu steigern und ein brei-

tes Spektrum an Regelungen für eine hochwertige Kinderbetreuung zu unterstützen, na-

mentlich durch Investitionen in eine hochwertige frühkindliche Betreuung und Erziehung, 

um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern; 

 9. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, ein für die Stärkung und Unterstüt-

zung aller Familien förderliches Umfeld zu schaffen, in der Erkenntnis, dass die Gleich-

stellung von Frauen und Männern und die Achtung vor allen Menschenrechten und Grund-

freiheiten aller Familienmitglieder für das Wohlergehen der Familien und der Gesellschaft 

als Ganzes unabdingbar sind, in Anbetracht dessen, wie wichtig die Vereinbarkeit von Ar-

beit und Familienleben ist, und in Anerkennung des Grundsatzes der gemeinsamen elterli-

chen Verantwortung für die Erziehung und die Entwicklung des Kindes; 

 10. bittet die Regierungen, auch künftig Strategien und Programme zur Stärkung 

der nationalen Kapazitäten zur Erfüllung der nationalen Prioritäten im Zusammenhang mit 

Familienfragen zu entwickeln; 

 11. bittet die Mitgliedstaaten, Aktivitäten auf nationaler Ebene zur Vorbereitung 

des zwanzigsten Jahrestags des Internationalen Jahres zu erwägen; 

 12. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen und Organe der Vereinten Natio-

nen, die Regionalkommissionen, die Organisationen der Zivilgesellschaft und die akade-

mischen Einrichtungen, weiterhin Informationen über ihre Tätigkeiten bereitzustellen, mit 

denen sie die Ziele und die Vorbereitung des zwanzigsten Jahrestags des Internationalen 

Jahres unterstützen, und bewährte Verfahren und Daten zur Entwicklung der Familienpoli-

tik weiterzugeben; 

 13. bittet die Mitgliedstaaten, die Regionalorganisationen, die nichtstaatlichen Or-

ganisationen und die akademischen Einrichtungen, die Vorbereitungen für regionale Ta-

gungen zur Begehung des zwanzigsten Jahrestags des Internationalen Jahres nach Bedarf 

zu unterstützen; 

 14. legt den Regierungen nahe, den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Tä-

tigkeiten zugunsten der Familie zu unterstützen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung 

Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, die Forschungstätigkeiten 

fortzusetzen und den Ländern auf Antrag Hilfe zu gewähren; 

 15. empfiehlt den Organisationen und Organen der Vereinten Nationen, den zwi-

schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, den Forschungs- und akademischen 

Einrichtungen und dem Privatsektor, eine unterstützende Rolle bei der Förderung des 

zwanzigsten Jahrestags des Internationalen Jahres zu übernehmen; 
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 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten 

Tagung über die Kommission für soziale Entwicklung und den Wirtschafts- und Sozialrat 

einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution und über die Begehung des zwan-

zigsten Jahrestag des Internationalen Jahres 2014 auf allen Ebenen vorzulegen; 

 17. beschließt, das Thema „Vorbereitung und Begehung des zwanzigsten Jahres-

tags des Internationalen Jahres der Familie“ auf ihrer neunundsechzigsten Tagung unter 

dem Unterpunkt „Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit der 

weltweiten sozialen Lage sowie der Jugend, dem Altern, behinderten Menschen und der 

Familie“ des Punktes „Soziale Entwicklung“ zu behandeln. 

70. Plenarsitzung 

18. Dezember 2013 

 


